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(54) VERFAHREN ZUM TEILWEISEN AUFLÖSEN VON FAHRSTRASSEN, CBTC-SYSTEM UND 
SCHIENENFAHRZEUG

(57) Die Erfindung betrifft ein Verfahren (50), insbe-
sondere computer-implementiertes Verfahren, zum teil-
weisen Auflösen von Fahrstrassen (10). Das Verfahren
(2) umfasst die folgenden Schritte: Bestimmen einer Po-
sition (N) eines Schienenfahrzeugs (6), insbesondere
durch ein bordseitiges CBTC-Modul (16) des Schienen-
fahrzeugs (6). Übermitteln der Position (N) des Schie-
nenfahrzeugs (6) durch eine Kommunikationsvorrich-
tung des Schienenfahrzeugs (6) an ein CBTC-Stellwerk
(11). Prüfen durch das CBTC-Stellwerk (11), ob für das
Schienenfahrzeug (6) eine eingestellte Fahrstrasse (10)
mit einem Fahrstrassenabschnitt (3) in Fahrtrichtung (F)
hinter der Position des Schienenfahrzeuges (6) existiert.
Falls ein solcher Fahrstrassenabschnitt (3) existiert auf-
lösen dieses Fahrstrassenbschnittes (3) bis zur Position
des Schienenfahrzeuges (6).
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung richtet sich auf ein Verfahren zum
teilweisen Auflösen von Fahrstrassen, ein bordseitiges
CBTC-Modul, ein CBTC-Stellwerk, ein Schienenfahr-
zeug, ein Fahrstrassenauflösungssystem, ein Compu-
terprogrammprodukt und ein computerlesbares Spei-
chermedium.
[0002] Stellwerke verwenden sogenannte Fahrstras-
sen, um Schienenfahrzeuge gesichert von einem Punkt
A nach einem Punkt B fahren zu lassen. Dabei wird der
Weg von Punkt A nach Punkt B für einen Zug reserviert
und die Fahrstrasse eingestellt. Eine bestehende Fahr-
strasse ist exklusiv einem Zug zugeordnet, hat eine Rich-
tung, d.h. kann nicht in Gegenrichtung befahren werden,
und kann sich nicht mit anderen Fahrstrassen überlap-
pen. Um nun einen bereits vom zugeordneten Zug be-
fahrenen Teil einer Fahrstrasse für andere Züge nutzen
zu können muss dieser Teil der Fahrstrasse freigegeben
werden. Wenn der Zug das Ziel, also Punkt B, erreicht
hat, kann die Reservierung, also die Fahrstrasse, aufge-
löst werden und für eine Fahrstrasse für ein anderes
Schienenfahrzeug freigegeben werden. Diese Methode
wird Gesamtfahrstrassenauflösung genannt. Nachteil
dieser Methode ist, dass die Kapazität der Schienenan-
lage nur gering ist.
[0003] Der Stand der Technik versucht, diesen Nach-
teil zu beheben, indem die Fahrstrasse in diskrete Gleis-
abschnitte geteilt wird. Die Auflösung der Fahrstrasse
kann somit schon vor Erreichen des Zieles, nämlich beim
Erreichen von Abschnittszielen, vorgenommen werden.
Diese sogenannte Teilfahrstrassenauflösung arbeitet
mit jeweils eigener Gleisfreimeldung für jeden diskreten
Gleisabschnitt. Nachteil dieser Teilfahrstrassenauflö-
sung ist, dass auch hier schlussendlich die Auflösung
der Fahrtrasse nur in vorgegebenen Abschnitten erfolgt,
und somit weiterhin Fahrstrassenteile für ein Schienen-
fahrzeug reserviert bleiben, die es bereits durchfahren
hat.
[0004] Es ist daher Gegenstand der vorliegenden Er-
findung, diese Nachteile des Standes der Technik zu
überwinden und die Möglichkeit zu schaffen, Teile von
Fahrstrassen quasi-kontinuierlich ohne Einschränkung
durch vorgegebene diskrete Abschnitte aufzulösen.
[0005] Die Aufgabe wird durch ein Verfahren zum teil-
weisen Auflösen von Fahrstrassen, ein bordseitiges CB-
TC-Modul, ein CBTC-Stellwerk, ein Schienenfahrzeug,
ein Fahrstrassenauflösungssystem, ein Computerpro-
grammprodukt und ein computerlesbares Speicherme-
dium gelöst.
[0006] Insbesondere wird die Aufgabe gelöst durch ein
Verfahren, insbesondere computer-implementiertes
Verfahren, zum teilweisen Auflösen von Fahrstrassen.
Das Verfahren umfasst die folgenden Schritte:

- Bestimmen einer Position eines Schienenfahr-
zeugs, insbesondere durch ein bordseitiges CBTC-
Modul des Schienenfahrzeugs,

- Übermitteln der Position des Schienenfahrzeugs,
insbesondere durch eine Kommunikationsvorrich-
tung des Schienenfahrzeugs, an ein CBTC-Stell-
werk,

- Prüfen durch das CBTC-Stellwerk, ob für das Schie-
nenfahrzeug eine eingestellte Fahrstrasse mit einem
Abschnitt in Fahrtrichtung hinter der Position des
Schienenfahrzeuges existiert,

- Falls ein solcher Fahrstrassenabschnitt existiert,
auflösen dieses Abschnittes bis zur Position des
Schienenfahrzeuges.

[0007] Dieses Verfahren erlaubt es, die Fahrstrasse
an beliebigen Punkten mit hoher räumlicher Genauigkeit
aufzulösen und so die Kapazität des Schienennetzes zu
erhöhen. Es lässt sich zudem einfach mit einem "Moving
Block"-Verfahren nutzen. Das Verfahren ist zudem völlig
unabhängig von festen streckenseitigen Einrichtungen
wie Signalen oder Achszählern und allein von der aktu-
ellen Position und des Schienenfahrzeugs abhängig.
[0008] Ein CBTC-System (Communication-Based
Train Control System) im Sinne der Erfindung ist ein Zug-
Kontrollsystem. Das CBTC-System kann basierend auf
einer bidirektionalen Kommunikationsverbindung zu den
jeweiligen Schienenfahrzeugen deren Position mit hoher
Genauigkeit zu bestimmen, ohne streckenseitige Ein-
richtungen zu verwenden. Das kann die Sicherheit des
Zugverkehrs verbessern.
[0009] Eine Fahrstrasse umfasst einen Startpunkt und
einen Endpunkt sowie eine Richtung vom Startpunkt zum
Endpunkt. Da eine Fahrstrasse immer eine Richtungs-
information enthält und vom Schienenfahrzeug nicht in
der Gegenrichtung nutzbar ist, ist eindeutig bestimmbar,
welcher Teil der Fahrstrasse bereits passiert wurde und
somit freigegeben werden kann. Eine bestehende Fahr-
strasse ist exklusiv einem Zug zugeordnet und kann sich
nicht mit anderen Fahrstrassen überlappen. Dies wird
insbesondere durch ein CBTC-Stellwerk sichergestellt.
Um nun einen bereits vom zugeordneten Schienenfahr-
zeug befahrenen Teil einer Fahrstrasse für andere Schie-
nenfahrzeuge nutzen zu können, muss dieser Teil der
Fahrstrasse freigegeben werden.
[0010] Ein Fahrstrassenbschnitt im Sinne der Erfin-
dung ist ein Teil einer eingestellten Fahrstrasse. Der
Fahrstrassenabschnitt ist unabhängig von Weichen oder
anderen Bestandteilen des Schienennetzes. Ein Fahr-
strassenabschnitt weist eine veränderbare Grösse auf,
die abhängig ist von der Position des Schienenfahrzeu-
ges, dem diese Fahrstrasse zugewiesen ist. Der Fahr-
strassenabschnitt weist keinen Start- und Endpunkt auf,
welche vorgängig festgelegt wurden, ist also nicht vor-
definiert.
[0011] Im Sinne der Erfindung umfasst ein Schienen-
fahrzeug mindestens einen motorisierten Wagen, wie
beispielsweise eine Lokomotive oder einen Triebwagen.
Das Schienenfahrzeug kann weitere Wagen (motorisiert
oder nicht motorisiert) umfassen. Das Schienenfahrzeug
kann einen Verbund aus Einzelfahrzeugen, z.B. einen
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Triebzug oder Wagenzug umfassen.
[0012] Die Position des Schienenfahrzeuges gibt an,
wo sich das Schienenfahrzeug im Schienennetz befin-
det. Die Position kann eine Punktkoordinate oder ein In-
tervall einer Fahrstrasse sein.
[0013] Das Schienenfahrzeug kann die Position über
WLAN, insbesondere an eine streckenseitige Kommuni-
kationseinrichtung, übermitteln. Gemeldet werden kann
die Distanz seit dem letzten Tag oder eine ähnliche Grös-
se.
[0014] Vorzugsweise umfasst das Verfahren die
Schritte:

- Sammeln von Positionsdaten durch mindestens ei-
ne Positionsbestimmungsvorrichtung auf einem
Schienenfahrzeug,

- Senden der Positionsdaten an ein bordseitiges CB-
TC-Modul des Schienenfahrzeugs und/oder an das
CBTC-Stellwerk,

- Bestimmen einer relativen Position des Schienen-
fahrzeugschlusses durch das bordseitige CBTC-
Modul und/oder durch das CBTC-Stellwerk auf Ba-
sis der Positionsdaten,

- Auflösen der Fahrstrasse vom Startpunkt bis zur re-
lativen Position des Schienenfahrzeugschlusses.

[0015] Die relative Position des Schienenfahrzeug-
schlusses ist eine Position mit einem Sicherheitsabstand
zum in Fahrtrichtung letzten Schienenfahrzeugwagen.
Bei der Bestimmung der relativen Position des Schie-
nenfahrzeugschlusses werden auch mögliche Unsicher-
heiten in der Positionsbestimmung berücksichtigt. Der
Sicherheitsabstand hängt von der Strecke und der Ge-
schwindigkeit des Schienenfahrzeuges ab. Der Sicher-
heitsabstand kann 5-10 Meter umfassen. Dieser Sicher-
heitsabstand kann klein gewählt werden, da die Fahr-
straßen selbst Durchrutschwege. Mit diesem Sicher-
heitsabstand können Fehler in der Positionsbestimmung
abgefangen werden.
[0016] Die Distanz der Positionsbestimmungsvorrich-
tung bis zum Zugschluss kann in einem CBTC-Modul
des Schienenfahrzeug gespeichert sein. Die Distanz der
Positionsbestimmungsvorrichtung bis zum Zugschluss
kann zusätzlich oder alternativ in einem Stellwerkrechner
gespeichert sein.
[0017] Das erlaubt eine sichere Auflösung der Fahr-
strasse.
[0018] Wird die relative Position des Schienenfahr-
zeugschlusses vom Schienenfahrzeug an das Stellwerk
gemeldet, entfällt eine Bestimmung dieses Punkts durch
das CBTC-Stellwerk, da es direkt die übermittelten Po-
sitionsangaben nutzen kann, was das Auflösen der Fahr-
strassenabschnitte beschleunigt.
[0019] Vorzugsweise wird ein Fahrstrassenabschnitt,
welcher dem Schienenfahrzeug zugeordnet ist, aus-
schliesslich nach einer Positionsmeldung durch das
Schienenfahrzeug aufgelöst.
[0020] Dies erlaubt eine sichere Weiterfahrt des Schie-

nenfahrzeuges bei einem Unterbruch der Kommunikati-
onsverbindung im Rahmen der zuletzt eingestellten
Fahrstrasse: Jegliche Fahrstrassenteile auf denen sich
das nicht-erreichbare Schienenfahrzeugs befinden
könnte, bleiben weiterhin für dieses Schienenfahrzeug
exklusiv reserviert. Es ist also nicht notwendig das Schie-
nenfahrzeug bei Verbindungsunterbruch nach kurzer
Zeit anzuhalten. Dies vereinfacht den Betrieb im Falle
von Verbindungsstörungen und reduziert die Verfügbar-
keitsanforderungen an das Kommunikationssystem.
[0021] Sobald die Kommunikation zwischen Schie-
nenfahrzeug und CBTC-Stellewerk wiederhergestellt ist
und das Schienenfahrzeug seine aktuelle Position wie-
der gemeldet hat, kann der während des Kommunikati-
onsunterbruchs abgefahrene Fahrstrassenabschnitt si-
cher aufgelöst werden, ohne dass besondere Massnah-
men nötig wären.
[0022] Insbesondere wird ein Fahrstrassenabschnitt in
Fahrtrichtung vor dem Schienenfahrzeug nur bei bestä-
tigtem Stillstand des Schienenfahrzeugs aufgelöst. Das
erlaubt eine sichere Auflösung von Fahrstrassenab-
schnitten vor dem Schienenfahrzeug
[0023] Vorzugsweise erfolgen die Positionsübermitt-
lungen des Schienenfahrzeugs an das Stellwerk im Ab-
stand von 0.1 - 5 Sekunden, bevorzugt im Abstand von
0.5 Sekunden.
[0024] Dadurch kann eine häufige Auflösung der nicht
mehr benötigten Fahrstrassenabschnitte hinter dem
Schienenfahrzeug erfolgen, ohne das Kommunikations-
system oder das Stellwerk zu stark zu belasten. Weiter
können so Fahrstrassenabschnitte in der Grössenord-
nung Zentimeter bis zu 40 Metern freigegeben werden.
Die Genauigkeit ist abhängig von der Genauigkeit der
Positionsbestimmung des Schienenfahrzeuges, vor-
zugsweise in der Grössenordnung Zentimeter.
[0025] Vorzugsweise wird die Position mittels Lesen
eines RFID-Tags durch ein RFID-Lesegerät auf dem
Schienenfahrzeug und/oder mittels mechanisches Mes-
sen der zurückgelegten Wegstrecke, bevorzugt durch
ein Hodometer, und/oder Messung von Beschleuni-
gungs- oder Geschwindigkeitswerten des Schienenfahr-
zeugs und Berechnung der Distanz mittels dieser Mes-
sung bestimmt.
[0026] Die Verwendung eines RFID-Lesegerätes er-
laubt eine genaue und günstige Positionsbestimmung.
Das RFID-Lesegerät kann an der Unterseite des Schie-
nenfahrzeuges angeordnet sein. Der RFID-Tag kann im
Gleisbett angeordnet sein. Die Position des RFID-Lesers
relativ zum Anfang und/oder Schluss des Schienenfahr-
zeuges ist in jedem Fall bekannt.
[0027] Die Aufgabe wird weiterhin durch ein bordseiti-
ges CBTC-Modul gelöst. Das bordseitige CBTC-Modul
umfasst eine Vorrichtung zur Datenverarbeitung, insbe-
sondere Schienenfahrzeugcomputersystem, umfas-
send Mittel zur Ausführung der Schritte des oben ge-
nannten Verfahrens.
[0028] Dieses bordseitige CBTC-Modul erlaubt eine
rasche und sichere Durchführung einer Fahrstrassenauf-
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lösung.
[0029] Das bordseitige CBTC-Modul kann Kommuni-
kationsmittel zum Kommunizieren mit einem CBTC-
Stellwerk umfassen. Das bordseitige CBTC-Modul kann
dazu ausgebildet sein, in ein Rechenzentrum eines
Schienenfahrzeuges eingebaut zu werden. Das bordsei-
tige CBTC-Modul kann dazu ausgebildet sein, gemes-
sene Daten von mindestens einem Sensor, insbesonde-
re einem Hodometer und/oder RFID-Lesegeräten
und/oder anderen Messgeräten in Positionsdaten umzu-
wandeln. Das bordseitige CBTC-Modul kann dazu aus-
gebildet sein, diese Umwandlung von gemessenen Da-
ten in Positionsdaten kontinuierlich vorzunehmen
und/oder Positionsmeldungen im Abstand von 0.1-5 Se-
kunden, bevorzugt im Abstand von 0.5 Sekunden, zu tä-
tigen. Das CBTC-Modul kann dazu ausgebildet sein, auf
Basis von Sensordaten eine relative Position eines
Schienenfahrzeuges zu ermitteln.
[0030] Die Aufgabe wird weiter durch ein CBTC-Stell-
werk gelöst. Das CBTC-Stellwerk umfasst eine Vorrich-
tung zur Datenverarbeitung umfassend Mittel zur Aus-
führung der Schritte des zuvor genannten Verfahrens.
[0031] Ein solches CTBC-Stellwerk erlaubt eine ra-
sche und sichere Auflösung von Fahrstrassen, ebenso
wie ein verdichtetes Fahren von Schienenfahrzeugen.
[0032] Das CBTC-Stellwerk kann eine Schienennetz-
werkübersicht von Fahrstrassen umfassen, welche ins-
besondere kontinuierlich geupdated wird.
[0033] Insbesondere kann das CBTC-Stellwerk Kom-
munikationsmittel zur Kommunikation mit mindestens ei-
nem Schienenfahrzeug umfassen. Das CBTC-Stellwerk
kann ausgebildet sein, auf Basis von Positionsmeldun-
gen eines Schienenfahrzeuges eine relative Position des
Schienenfahrzeuges zu bestimmen. Das CBTC-Stell-
werk kann ausgebildet sein, auf Basis von Positionsmel-
dungen eines Schienenfahrzeugs Fahrstrassen anzule-
gen und/oder aufzulösen. Das CBTC-Stellwerk kann
ausgebildet sein, Fahrstrassen ausschliesslich auf Basis
von gemeldeten oder bestimmten relativen Positionen
von Schienenfahrzeugschlüssen anzulegen und/oder
aufzulösen. Das CBTC-Stellwerk kann ausgebildet sein,
eine bestimmte Fahrstrasse ausschliesslich auf Basis
von Positionsmeldungen des Schienenfahrzeuges, dem
diese bestimmte Fahrstrasse zugewiesen ist, aufzulö-
sen. Das CBTC-Stellwerk kann ausgebildet sein, Fahr-
strassen zu bilden und/oder Fahrstrassenzuweisungen
an mindestens ein Schienenfahrzeug zu senden, auf Ba-
sis von Positionsmeldungen eines oder mehrerer Schie-
nenfahrzeuge. Das CBTC-Stellwerk kann dazu ausge-
bildet sein, zyklisch zu überprüfen, ob eine Positionsmel-
dung eines Schienenfahrzeuges erfolgt ist.
[0034] Die Aufgabe wird weiterhin durch ein Schienen-
fahrzeug gelöst. Das Schienenfahrzeug umfasst ein CB-
TC-Modul wie vorher beschrieben. Insbesondere um-
fasst das Schienenfahrzeug mindestens eine Positions-
bestimmungsvorrichtung.
[0035] Das Schienenfahrzeug kann dazu ausgebildet
sein, die relative Position des Schienenfahrzeugschlus-

ses zu bestimmen, insbesondere auf Basis von Daten
der Positionsbestimmungsvorrichtung. Das Schienen-
fahrzeug kann eine Kommunikationsvorrichtung zum
Kommunizieren mit einem CBTC-Stellwerk umfassen.
[0036] Die Positionsbestimmungsvorrichtung kann
Mittel zur Bestimmung diskreter Positionen während der
Fahrt umfassen, bevorzugt ein Tag-Lesegerät, insbe-
sondere ein RFID-Tag-Lesegerät. Die Positionsbestim-
mungsvorrichtung kann alternativ oder zusätzlich zu den
Mitteln zur Bestimmung diskreter Positionen andere Mit-
tel zur Positionsbestimmung aufweisen, insbesondere
Wegstreckenmessgeräte, wie beispielsweise ein Hodo-
meter, GNSS-Reciever, Geräte zur Positionsbestim-
mung mittels Radar, Funkverbindungen oder WLAN. Die
Positionsbestimmungsvorrichtung kann Sensoren um-
fassen, welche eine Distanzberechnung erlauben wie
Beschleunigungssensoren.
[0037] Bevorzugt umfasst die Positionsbestimmungs-
vorrichtung ein Tag-Lesegeräte, insbesondere ein RFID-
Tag-Lesegerät, zur Bestimmung diskreter Positionen
und ein Hodometer zur Messung der Distanz zu der be-
stimmten diskreten Position.
[0038] Das Schienenfahrzeug kann eine Kommunika-
tionsvorrichtung zur Kommunikation mit einem CBTC-
Stellwerk umfassen. Insbesondere kann die Kommuni-
kationsvorrichtung Teil des bordseitigen CBTC-Moduls
sein.
[0039] Die Aufgabe wird weiter durch ein Fahrstras-
senauflösungssystem umfassend mindestens ein Schie-
nenfahrzeug mit einem Fahrzeuggerät, insbesondere ei-
nem bordseitigen CBTC-Modul wie vorgängig beschrie-
ben, und ein CBTC-Stellwerk, insbesondere ein CBTC-
Stellwerk wie vorgängig beschrieben. Das Fahrstrassen-
auflösungssystem ist dazu ausgebildet, ein Verfahren
wie vorgängig beschrieben auszuführen.
[0040] Ein solches Fahrstrassenauflösungssystem er-
laubt es, die Kapazität des Schienennetzes effizient zu
nutzen.
[0041] Das Fahrstrassenauflösungssystem kann dazu
ausgebildet sein, Fahrstrassen in Fahrtrichtung hinter
dem Schienenfahrzeug nur nach Meldung der Position
des Schienenfahrzeugs aufzulösen. Das Fahrstrassen-
auflösungssystem kann dazu ausgebildet sein, Fahr-
strassen vor dem Schienenfahrzeug nur bei bestätigtem
Stillstand des Schienenfahrzeugs aufzulösen.
[0042] Vorzugsweise umfasst das Fahrstrassenauflö-
sungssystem Identifikationsmarker am Streckenrand,
insbesondere RFID-Tags. Das erlaubt eine einfache Po-
sitionsbestimmung durch das Schienenfahrzeug. Die
Tag-Marker können so ausgebildet sein, eindeutige
Identifikationsnummern zu senden und/oder umfassen
eine durch ein Positionsbestimmungerät bestimmbare
eindeutige Identifikationsnummer.
[0043] Die Aufgabe wird weiter gelöst durch ein Com-
puterprogrammprodukt, umfassend Befehle, die bei der
Ausführung des Programms den Computer veranlassen,
die Schritte des Verfahrens wie vorgängig beschrieben
auszuführen.
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[0044] Die Aufgabe wird schliesslich gelöst durch ein
computerlesbares Speichermedium, umfassend Befeh-
le, die bei der Ausführung durch einen Computer diesen
veranlassen, die Schritte des Verfahrens wie vorgängig
beschrieben auszuführen.
[0045] Die Aufgabe kann weiter durch ein Verfahren
zum teilweisen Auflösen von Fahrstrassen gelöst wer-
den. Das Verfahren kann die Schritte umfassen:

- Melden einer relativen Position eines Schienenfahr-
zeugs,

- Bestimmen der Position des Zugschlusses des
Schienenfahrzeuges,

- Prüfen, ob für das Schienenfahrzeug eine eingestell-
te Fahrstraße mit einem Abschnitt hinter dem Zug-
schluss existiert und falls ein solcher Fahrstrassen-
abschnitt existiert, auflösen dieses Abschnittes bis
im Wesentlichen an die Position des Zugschlusses
des Schienenfahrzeugs.

[0046] Dies erlaubt es Fahrstrassen "fliessend" ab und
zu beliebigen Punkten mit hoher räumlicher Genauigkeit
aufzulösen und so die Kapazität des Schienennetzes zu
erhöhen. Dies geschieht, indem abhängig von einer Mel-
dung einer relativen Schienenfahrzeugposition die Posi-
tion des Zugschlusses bestimmt und die Fahrstrasse bis
dahin vom CBTC-Stellwerk aufgelöst wird.
[0047] Die Meldung der aktuellen relativen Position
und optional auch die der Distanz von der aktuellen re-
lativen Position zum Zugschluss kann durch das Schie-
nenfahrzeug selbst erfolgen.
[0048] So kann die Fahrstrasse bis im Wesentlichen
bis an die Position des Zugschlusses aufgelöst werden,
wobei "im Wesentlichen" hier den möglichen Einbezug
einer Sicherheitsdistanz zum ermittelten Schienenfahr-
zeugschluss, insbesondere auch mögliche Unsicherhei-
ten in der Positionsbestimmung, berücksichtigt. Bevor-
zugt ist die übermittelte relative Position des Schienen-
fahrzeuges jener Punkt, bis zu dem unter Berücksichti-
gung aller relevanten Parameter die Fahrstrasse hinter
dem Schienenfahrzeug aufgelöst werden kann. So ent-
fällt eine Bestimmung dieses Punkts durch das CBTC-
Stellwerk, da es direkt die übermittelten Positionsanga-
ben nutzen kann. Damit ist der Ort, bis zu welchem die
Fahrstrasse aufgelöst werden kann völlig unabhängig
von festen streckenseitigen Einrichtungen wie Signalen
oder Achszählern und allein von der aktuellen Position
und eventuell Situation des Zuges abhängig.
[0049] Die Tatsache, dass Fahrstrassen-Teile nicht
aufgelöst werden, solange keine neuen Positionsmel-
dungen vom Fahrzeug vorliegen, erlaubt eine sichere
Weiterfahrt des Zuges ohne Kommunikationsverbindung
im Rahmen der zuletzt eingestellten Fahrstrasse. Die
Weiterfahrt ist sicher, da jegliche Fahrstrassen-Teile auf
denen sich der nicht-erreichbare Zug befinden könnte,
weiterhin für diesen Zug exklusiv reserviert bleiben. Es
ist also nicht notwendig den Zug bei Verbindungsunter-
bruch nach kurzer Zeit anzuhalten. Dies vereinfacht den

Betrieb im Falle von Verbindungsstörungen und redu-
ziert die Verfügbarkeitsanforderungen an das Kommu-
nikationssystem. Sobald die Kommunikation zwischen
Zug und CBTC-Stellewerk wiederhergestellt ist und der
Zug seine aktuelle Position wieder gemeldet hat, wird die
während des Kommunikationsunterbruchs abgefahrene
Teilfahrstrasse automatisch und sicher aufgelöst, ohne
das besondere Massnahmen nötig wären.
[0050] Die Positionsmeldungen des Fahrzeugs an das
Stellwerk können im Abstand von 0.1 - 5 Sekunden er-
folgen, bevorzugt im Abstand von 0.5 Sekunden
[0051] Dadurch kann eine häufige Auflösung der nicht
mehr benötigten Fahrstrassenteile hinter dem Schienen-
fahrzeug erfolgen, ohne das Kommunikationssystem
oder das Stellwerk zu stark zu belasten.
[0052] Aufgrund der Positionsmeldungen in der Grös-
senordnung von Bruchteilen von Sekunden bis einigen
Sekunden können Fahrstrassen-Teile in der Grössen-
ordnung Zentimeter bis eigne zehn-Meter freigegeben
werden, dies mit einer Genauigkeit bezogen auf den Zug-
schluss die der Genauigkeit der Positionsermittlung des
Fahrzeugs entspricht, also typischerweise in der Grös-
senordnung Zentimeter.
[0053] Die Aufgabe kann weiter gelöst werden durch
ein CBTC (Communication-Based Train Control ) -Sys-
tem umfassend mindestens ein Schienenfahrzeug, das
über ein CBTC- Fahrzeuggerät verfügt, sowie ein CBTC-
Stellwerk, wobei das Fahrzeug in Kommunikationsver-
bindung mit dem CBTC- Stellwerk steht, wobei das Fahr-
zeuggerät konfiguriert ist eine relative Position des Fahr-
zeugs zu melden und das CBTC- Stellwerk konfiguriert
ist, die Position des Zugschlusses des Schienenfahrzeu-
ges zu bestimmen und falls eine eingestellte Fahrstraße
mit einem Abschnitt hinter dem Zugschluss existiert, die-
sen Fahrstrassenabschnitt aufzulösen.
[0054] So ist es möglich Fahrstrassen quasi-kontinu-
ierlich hinter dem Schienenfahrzeug aufzulösen und so
die Kapazität des Schienennetzes effizient zu nutzen.
Fahrstrassen vor dem Fahrzeug können nur bei bestä-
tigtem Stillstand des Fahrzeugs aufgelöst werden. Das
CBTC-Stellwerk ist insbesondere ein logischer Unterpro-
zess des CBTC-Systems. Das CBTC-System umfasst
ggf. weitere logische Unterprozesse, wie zum Beispiel
Zugverfolgung oder Ermittlung der Movement authority.
[0055] Schliesslich kann die Aufgabe durch ein Schie-
nenfahrzeug gelöst werden, welches Mittel zum Bestim-
men der aktuellen relativen Position des Fahrzeugs und
ein CBTC- Fahrzeuggerät aufweist, das konfiguriert ist
mit einem CBTC- Stellewerk zu kommunizieren. So ist
eine effiziente Übertragung der Position des Schienen-
fahrzeugs möglich.
[0056] Das Schienenfahrzeug kann als Mittel zum Be-
stimmen der aktuellen relativen Position Mittel zur Be-
stimmung diskreter Positionen während der Fahrt auf-
weisen, bevorzugt mindestens einen Tag-Leser, insbe-
sondere einen RFID-Tag-Leser sowie Odometriemittel
zur Bestimmung der aktuellen Position zwischen zwei
diskreten Positionen.

7 8 



EP 4 063 234 A1

6

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

[0057] So kann die Position exakt ermittelt werden.
[0058] In einer Variante können entlang des Schienen-
netzes RFID-Tags vorgesehen sein, die einem vorbei-
fahrenden Zug eindeutige Identifikationsnummer kom-
munizieren, mit deren Hilfe die Position des Zuges be-
stimmt wird. Diese Daten werden vom Zug empfangen
und als Basis für seine Positionsbestimmung genutzt.
Zwischen zwei Tags wird die Position anhand zusätzli-
cher Odometriemittel bestimmt, z.B. aufgrund von Rad-
sensoren, Beschleunigungswerten o.ä.
[0059] Das Schienenfahrzeug kann seine ermittelte
Position dem CBTC-Stellwerk mitteilen, welches aus den
übermittelten und/oder vorhandenen Daten die Position
des Zugschlusses bestimmen kann, wobei die Position
des Zugschlusses entweder explizit vom Fahrzeug an
das Stellwerk übermittelt werden kann oder die Position
vom Stellwerk berechnet werden kann. Da eine Fahr-
strasse immer eine Richtungsinformation enthält und
vom Fahrzeug nicht in der Gegenrichtung nutzbar ist, ist
eindeutig bestimmbar, welcher Teil der Fahrstrasse be-
reits passiert wurde und somit freigegeben werden kann

Figur 1 zeigt ein erfindungsgemässes Verfahren zur
teilweisen Auflösung einer Fahrstrasse

Figur 2 zeigt ein Schema einer Fahrstrasse
Figur 3 zeigt ein Schema eines Fahrstrassenauflö-

sungssystems
Figur 4 zeigt ein Schema eines Computerprogramm-

produkts zur Durchführung eines Verfahrens
zur teilweisen Auflösung einer Fahrstrasse

[0060] Figur 1 stellt das erfindungsgemässe Verfahren
dar, wobei das CBTC-Stellwerk zyklisch prüft, ob eine
neue Position des Zuges empfangen wurde, falls ja die
neue Position des Zugschlusses ermittelt und falls ein
Teil der für dieses Fahrzeug eingestellten Fahrstrasse
hinter dem Fahrzeug vorhanden ist, diesen Teil auflöst.
Diese Operationen sind Teil einer Schleife innerhalb des
Stellwerksalgorithmus und werden im Taktzyklus, also
typischerweise alle 1-5 Sekunden, neu durchgeführt.
[0061] Figur 2 zeigt ein Schema einer Fahrstrasse 10.
Die Fahrstrasse 10 umfasst einen Startpunkt 1 und einen
Endpunkt 2, wobei ein Schienenfahrzeug 6 diese Fahr-
strasse 10 in Fahrtrichtung F befährt. Das Schienenfahr-
zeug 6 umfasst einen motorisierten Wagen 7 an in Fahrt-
richtung F vorderster Position und einen nicht motorisier-
ten Wagen 8 in der in Fahrtrichtung F letzten Position.
[0062] Das Schienenfahrzeug 6 bestimmt seine Posi-
tion N mit einer Positionsbestimmungsvorrichtung, die
einen RFID-Lesegrät und ein Hodometer umfasst. Dabei
wird vom RFID-Lesegerät ein RFID-Tag am Strecken-
rand gelesen und durch das Hodometer die Distanz zu
diesem RFID-Tag gemessen. Die Position N wird an-
schliessend entweder an ein CBTC-Stellwerk übermittelt
oder von einem CBTC-Modul des Schienenfahrzeugs 6
zur Bestimmung einer relativen Position R des Schie-
nenfahrzeugschlusses verwendet. Die relative Position
R des Schienenfahrzeugschlusses ist eine Position auf

der Fahrstrasse 10 in einem Sicherheitsabstand 5 hinter
dem letzte Wagen 8 des Schienenfahrzeuges 6. Die re-
lative Position R kann auch durch das CBTC-Stellwerk
bestimmt werden.
[0063] Das CBTC-Stellwerk prüft, ob ein Fahrstras-
senabschnitt 3 in Fahrtrichtung F hinter der relativen Po-
sition R existiert. Falls dieser Fahrstrassenabschnitt 3
exisitiert, löst das CBTC-Stellwerk die Fahrstrasse 10 bis
zu relativen Position R des Schienenfahrzeugschlusses
auf. Der Fahrstrassenabschnitt 4 vor der relativen Posi-
tion R des Schienenfahrzeugschlusses bleibt weiterhin
für das Schienenfahrzeug 6 reserviert. Im Fall, dass das
Schienenfahrzeug 6 keine Position meldet, bleibt die
Fahrstrasse 10 weiterhin für das Schienenfahrzeug 6 re-
serviert. Bisherige Fahrstrassenauflösungsverfahren
haben die Fahrstrasse in vordefinierte Fahrstrassenab-
schnitte eingeteilt. Streckenseitige Vorrichtungen haben
gemeldet, wenn das Schienenfahrzeug einen solchen
vordefinierten Fahrstrassenabschnitt passiert hat.
[0064] Im Gegensatz dazu weist das vorliegende Ver-
fahren keine vordefinierten Fahrstrassenabschnitte auf.
Stattdessen wird ein aufzulösender Fahrstrassenab-
schnitt 3 durch die Position des Schienenfahrzeugs be-
stimmt. Die Fahrstrassenauflösung kann somit jederzeit
bis zu einem beliebigen Punkt der Fahrstrasse erfolgen.
Dies erlaubt es, die Schienennetze dichter zu befahren.
[0065] Figur 3 zeigt ein Schema eines Fahrstrassen-
auflösungssystems 20. Das Fahrstrassenauflösungs-
system 20 umfasst ein Schienenfahrzeug 6 und ein CB-
TC-Stellwerk 11. Das Schienenfahrzeug 6 umfasst ein
bordseitiges CBTC-Modul 16 mit einer Positionsbestim-
mungsvorrichtung 12. Die Positionsbestimmungsvor-
richtung 12 umfasst ein RFID-Lesegerät und ein Hodo-
meter.
[0066] Das RFID-Lesegerät liest einen RFID-Tag 13
der Fahrstrecke. Das Hodometer misst die Distanz des
Schienenfahrzeugs 6 zum RFID-Tag kontinuierlich. So
kann die Position des Schienenfahrzeuges 6 kontinuier-
lich bestimmt und in kurzen Abständen an das. Das
Schienenfahrzeug 6 meldet diese Position an das CBTC-
Stellwerk 11. Dieses löst bis zur Position des Schienen-
fahrzeuges die Fahrstrasse in Fahrtrichtung hinter dem
Schienenfahrzeug 6 auf, stellt Fahrstrassen ein und sen-
det die freigegebenen Fahrstrassen an das Schienen-
fahrzeug 6.
[0067] Figur 4 zeigt ein Schema eines Computerpro-
grammprodukts 100 zur Durchführung eines Verfahrens
zur teilweisen Auflösung einer Fahrstrasse. Das Com-
puterprogrammprodukt 100 umfasst einen ersten Pro-
grammteil 161, welcher durch den bordseitigen Compu-
ter 162 eines CBTC-Moduls durchgeführt wird. Dieser
erste Teil 161 bestimmt die Position des Schienenfahr-
zeugs. Diese Position wird einem Stellwerkscomputer
112 übermittelt, welcher einen zweiten Teil 111 des Com-
puterprograms 100 umfasst. In diesem Fall wird die Po-
sition über ein WLAN an eine Kommunikationseinrich-
tung an der Fahrstreck gesendet, welches diese Position
an den Stellwerkscomputer 112 übermittelt. Dieser zwei-
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te Teil 111 löst Fahrstrassenabschnitte auf Basis der Po-
sitionsmeldung des Schienenfahrzeuges auf und teilt
dem bordseitigen Computer 162 Fahrstrassenfreigaben
mit.

Patentansprüche

1. Verfahren (50), insbesondere computer-implemen-
tiertes Verfahren, zum teilweisen Auflösen von Fahr-
strassen (10), dadurch gekennzeichnet, dass das
Verfahren (50) die folgenden Schritte umfasst:

- Bestimmen einer Position (N) eines Schienen-
fahrzeugs (6), insbesondere durch ein bordsei-
tiges CBTC-Modul (16) des Schienenfahrzeugs
(6),
- Übermitteln der Position (N) des Schienenfahr-
zeugs (6), insbesondere durch eine Kommuni-
kationsvorrichtung des Schienenfahrzeugs (6),
an ein CBTC-Stellwerk (11),
- Prüfen durch das CBTC-Stellwerk (11), ob für
das Schienenfahrzeug (6) eine eingestellte
Fahrstrasse (10) mit einem Fahrstrassenab-
schnitt (3) in Fahrtrichtung (F) hinter der Position
des Schienenfahrzeuges (6) existiert,
- Falls ein solcher Fahrstrassenabschnitt (3)
existiert Auflösen dieses Fahrstrassenbschnit-
tes (3) bis zur Position des Schienenfahrzeuges
(6).

2. Verfahren (50) nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Verfahren (50) die folgenden
Schritte umfasst:

- Sammeln von Positionsdaten durch mindes-
tens eine Positionsbestimmungsvorrichtung
(12) auf dem Schienenfahrzeug(6),
- Senden der Positionsdaten an ein bordseitiges
CBTC-Modul (16) des Schienenfahrzeugs (6)
und/oder an das CBTC-Stellwerk (11),
- Bestimmen einer relativen Position (R) des
Schienenfahrzeugschlusses durch das bordsei-
tige CBTC-Modul (16) und/oder durch das CB-
TC-Stellwerk (11) auf Basis der Positionsdaten
- Auflösen der Fahrstrasse (10) bis zur relativen
Position (R) des Schienenfahrzeugschlusses.

3. Verfahren (50) nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass die Positionsübermittlungen
des Schienenfahrzeugs (6) an das Stellwerk (11) im
Abstand von 0.1 - 5 Sekunden, bevorzugt im Ab-
stand von 0.5 Sekunden, erfolgt.

4. Verfahren (50) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Posi-
tion mittels Lesen eines RFID-Tags durch ein RFID-
Lesegerät auf dem Schienenfahrzeug und/oder mit-

tels Messen der zurückgelegten Wegstrecke, bevor-
zugt durch ein Hodometer, bestimmt.

5. Verfahren (50) nach einem der Ansprüche 1-4, da-
durch gekennzeichnet, dass ein Fahrstrassenab-
schnitt (3), welcher dem Schienenfahrzeug (6) zu-
geordnet ist, ausschliesslich nach einer Positions-
meldung durch das Schienenfahrzeug (6) aufgelöst
wird.

6. Bordseitiges CBTC-Modul (16), wobei das bordsei-
tige CBTC-Modul (16) eine Vorrichtung zur Daten-
verarbeitung umfasst, insbesondere Schienenfahr-
zeugcomputersystem (162), umfassend Mittel zur
Ausführung der Schritte des Verfahrens (50) nach
einem der Ansprüche 1-5.

7. CBTC-Stellwerk (11) umfassend ein Vorrichtung zur
Datenverarbeitung (112), umfassend Mittel zur Aus-
führung der Schritte des Verfahrens nach einem der
Ansprüche 1-5.

8. Schienenfahrzeug (6) umfassend ein bordseitiges
CBTC-Modul (16) nach Anspruch 6, insbesondere
umfasst das Schienenfahrzeug (6) mindestens eine
Positionsbestimmungsvorrichtung (12).

9. Schienenfahrzeug (6) nach Anspruch 8, dadurch
gekennzeichnet, dass die Positionsbestimmungs-
vorrichtung (12) ein Tag-Lesegeräte, insbesondere
ein RFID-Tag-Lesegerät, zur Bestimmung diskreter
Positionen und ein Hodometer zur Messung der Dis-
tanz zu der bestimmten diskreten Position umfasst.

10. Fahrstrassenauflösungssystem (20) umfassend
mindestens ein Schienenfahrzeug (6), insbesonde-
re einem Schienenfahrzeug (6) nach einem der An-
sprüche 8 oder 9, und ein CBTC-Stellwerk (11), ins-
besondere ein CBTC-Stellwerk (11) nach Anspruch
7, dadurch gekennzeichnet, dass das Fahrstras-
senauflösungssystem (20) dazu ausgebildet ist, ein
Verfahren (50) nach einem der Ansprüche 1-5 aus-
zuführen.

11. Fahrstrassenauflösungssystem (20) nach Anspruch
10, dadurch gekennzeichnet, dass das Fahrstras-
senauflösungssystem (20) Identifikationsmarker am
Streckenrand, insbesondere RFID-Tags, zur Positi-
onsbestimmung umfasst.

12. Computerprogrammprodukt (100), umfassend Be-
fehle, die bei der Ausführung des Programms den
Computer veranlassen, die Schritte des Verfahrens
nach einem der Ansprüche 1-5 auszuführen.

13. Computerlesbares Speichermedium, umfassend
Befehle, die bei der Ausführung durch einen Com-
puter diesen veranlassen, die Schritte des Verfah-
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rens nach einem der Ansprüche 1-5 auszuführen.
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